
Kinder- und Jugendschutz

tern mit 3 und mehr Kindern weitgehend gleichge
stellt. Obgleich alle Maßnahmen der / Familienför
derung auch für k. F. gelten, kommt es hier beson
ders darauf an, die erhöhten Belastungen mit unter
stützenden Maßnahmen soweit wie möglich auszu
gleichen und vor allem zu sichern, daß keines der 
Kinder in seiner Entwicklung zurückbleibt. Diese 
Maßnahmen dienen auch den Eltern und deren Ent
wicklung, besonders den Müttern in k. F., die gegen
wärtig noch am stärksten belastet sind.

Staatliche Organe, Betriebe und Einrichtungen 
sind verpflichtet, vor allem familiengerechten Wohn- 
raum für k. F. zu sichern, Mietzuschüsse und andere 
finanzielle Zuschüsse, kostenlose Schülerspeisung 
und Freikarten für Kulturveranstaltungen zu gewäh
ren, besondere gesundheitliche Betreuung für diese 
Familien sowie bevorzugte Aufnahme der Kinder in 
Kindereinrichtungen zu gewährleisten und Erleich
terungen bei der Versorgung einzuräumen, z. B. ein 
Bestellsystem speziell für k.F., kurzfristige Liefer
zeiten bei bestimmten hauswirtschaftlichen Dienst
leistungen und Reparaturen (VO über die Gewäh
rung eines staatlichen Kindergeldes sowie die beson
dere Unterstützung kinderreicher Familien und al
leinstehender Bürger mit 3 Kindern vom 4.12. 1975, 
GBl. I 1976 Nr. 4 S. 52, i. d. F. der VO über die be
sondere Unterstützung für Ehen mit drei Kindern 
vom 24. 5. 1984, GBl. I 1984 Nr. 16 S. 195, und der 
Bekanntmachung über die Aufhebung von Rechts
vorschriften vom 12.3. 1987, GBl. I 1987/Nr. 6 
S. 47).
Müttern, die 5 oder mehr Kinder geboren haben, 
steht auch dann ein Anspruch auf / Altersrente 
bzw. Invalidenrente zu, wenn sie niemals eine / 
versicherungspflichtige Tätigkeit ausgeübt haben. 
Die Unterstützung k. F. ist eine spezifische Leitungs
aufgabe vor allem der / örtlichen Räte. Da sich de
ren Aktivitäten in diesem Bereich der Familienför
derung seit geraumer Zeit über die k. F. hinaus auch 
auf die Dreikinderfamilie erstrecken, wird im GöV 
der Begriff „Mehrkindfamilie“ verwendet (§ 37 
Abs. 2, § 55 Abs. 2, § 78 Abs. 3 GöV).

Kinder- und Jugendschutz - Gesamtheit der staatli
chen Maßnahmen und rechtlichen Regelungen zur 
Sicherung der ungefährdeten körperlichen und gei
stigen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. 
Auf die gesunde Entwicklung der Heranwachsenden 
richten Staat und Gesellschaft große Aufmerksam
keit. Der K. beginnt bereits mit der Betreuung der 
werdenden Mütter und deckt sich insoweit mit dem 
/ Mutter- und Kinderschutz, geht aber über diesen 
hinaus. Zu ihm gehören die systematische gesund
heitliche Überwachung und Betreuung der Kinder 
und Jugendlichen von der Geburt bis zum Abschluß 
der Schule, insbesondere durch Reihen- und Einzel
untersuchungen, ständige und zeitweise Dispen
sairebetreuung, / Schutzimpfungen und regelmäßi
ge zahnärztliche Betreuung (АО über die gesund

heitliche Überwachung von Kindern und Jugendli
chen vom 11.4. 1979, GBl. I 1979 Nr. 12 S. 91). Er 
umfaßt die Sorge für die körperliche, geistige und 
sprachliche Entwicklung der Kinder in / Kinder
krippe und / Kindergarten, die Versorgung mit 
Mittagessen und Trinkmilch an den Schulen, Berufs
schulen und Kindergärten (VO über die Schüler- und 
Kinderspeisung vom 16.10.1975, GBl. 11975 Nr. 44 
S.713), Festlegungen in der / Schulordnung über 
die Gestaltung der Unterrichtszeit und der Pausen, 
über Mindest- und Höchsttemperaturen in Schulräu
men und Sporthallen sowie das Rauchverbot an 
Schulen. Zum K. gehört ferner der Gesundheits- und 
Arbeitsschutz an den Schulen (АО über den Ge
sundheits- und Arbeitsschutz sowie Brandschutz im 
polytechnischen Unterricht der Klassen 7 bis 12 und 
in Arbeitsgemeinschaften mit praktisch-produkti
vem und naturwissenschaftlich-technischem Charak
ter vom2.9.1975, GBl. 11975 Nr. 40 S. 677) und der 
Gesundheitsschutz in der Feriengestaltung (АО 
über den Gesundheitsschutz im Rahmen der Ferien
gestaltung der Schüler und Studenten sowie der Ur
laubsgestaltung der Lehrlinge vom 7.3. 1977, GBl. I 
1977 Nr. 9 S. 81). Dem K. dienen auch die Festlegun
gen über die / Ferientätigkeit von Schülern, den er
weiterten / Grundurlaub und die / Arbeitszeit für 
Jugendliche sowie das Verbot der Arbeit unter be
stimmten gesundheitsgefährdenden Bedingungen 
(ArbeitsschutzAO 5 - Arbeitsschutz für Frauen und 
Jugendliche - vom 9.8. 1973, GB1.I 1973 Nr. 44 
S. 465). Der K. umfaßt das Verbot der Herstellung 
und des Vertriebs von Schund- und Schmutzerzeug
nissen sowie bestimmte / Verkaufsverbote oder 
-einschränkungen. Bestandteil des K. sind ferner 
Festlegungen über die Beschränkung des Aufent
halts von Kindern und Jugendlichen in öffentlichen 
Einrichtungen (VO zum Schutz der Kinder und Ju
gendlichen vom 26.3. 1969, GBl. II 1969 Nr. 32 
S. 219). So dürfen Kinder bis 14 Jahre allein an Kin
dertanzveranstaltungen teilnehmen und Gaststät
ten, Filmtheater, Klubeinrichtungen, Kabaretts, Va
riétés, Schaubuden und Vergnügungsparks bis 
19Uhr besuchen. Jugendlichen unter 16Jahren ist 
der Aufenthalt in Gaststätten bis 21 Uhr, in Film
theatern und den anderen genannten Einrichtungen 
bis 22 Uhr gestattet. 16- und 17jährige können sich in 
Gaststätten bis 22 Uhr und in den anderen Einrich
tungen bis 24Uhr aufhalten. Der Besuch von Film
veranstaltungen setzt außerdem voraus, daß das Pro
gramm für die jeweilige Altersgruppe freigegeben 
ist. In Begleitung Erwachsener ist Kindern und Ju
gendlichen der Aufenthalt in den genannten Einrich
tungen jeweils 2 Stunden länger gestattet, der Be
such von Kulturveranstaltungen bis zu deren Beendi
gung. Für die Einhaltung der Verkaufsverbote und 
der Aufenthaltseinschränkungen sind insbesondere 
die Erziehungsberechtigten, Lehrer und Erzieher, 
Verkaufs- und Bedienungspersonal, Leiter und Mit
arbeiter von Klub- und Kulturhäusern sowie das Ein
laßpersonal verantwortlich. Verletzen sie ihre Pflich
ten, kann ein / Ordnungsstrafverfahren gegen sie 
eingeleitet werden. Leiter und Mitarbeiter kulturel
ler Einrichtungen, Verkaufs- und Bedienungsperso-
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